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Satzung RV 09 Staubwolke Fischeln e.V.

§1 Name, Sitz und Zweck

1. Der am 15. September 1909 in Fischeln gegründete Radsportverein trägt den
Namen: Radfahrverein "Staubwolke" 09 Fischeln e.V. Der Verein hat seinen Sitz und
Gerichtsstand in Krefeld. Er ist beim Amtsgericht Krefeld im Vereinsregister
eingetragen.

2. Zweck des Vereins ist es, den Radsport zu fördern.
3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne

der Abgabenordnung durch Pflege und Förderung der Jugend und des
Amateursports.

a. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

b. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

c. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes NRW e.V., des Stadtsportbundes
Krefeld e.V. und des Radsportverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. im Bund
Deutscher Radfahrer.

§2 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft können natürliche und juristische Personen im Sinne der Gesetze
bzw. der Satzung des LSB-NRW erwerben. Außerdem hat der Verein fördernde
Mitglieder.

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat einen schriftlichen Aufnahmeantrag an den
Vorstand zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter
erforderlich. Über die Aufnahme entscheidet der Gesamtvorstand.

3. Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung ernannt.

§3 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die
Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Bei Minderjährigen ist
dafür die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.

2. Der Austritt ist nur zum 31.12. des Jahres zulässig. Die Kündigung muss schriftlich
bis zum 30.09. des jeweiligen Jahres beim Vorstand eingegangen sein.

3. Ein Mitglied kann, wenn möglich nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand
aus dem Verein ausgeschlossen werden:

a. wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen
b. wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag

trotz Mahnung.
c. wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereines oder

groben unsportlichen Verhaltens.
d. wegen unehrenhafter Handlungen.

Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen.
4. Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle aus der Mitgliedschaft hergeleiteten

Rechte. Gezahlte Beiträge werden nicht erstattet.
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§4 Rechts- und Ordnungsmaßnahmen

1. Gegen Mitglieder, die gegen Satzungen oder Anordnungen des Vorstandes bzw. der
Abteilungen verstoßen, können, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand
folgende Maßnahmen verhängt werden:

a. Verweis
b. Bestätigung oder Aufhebung des vom Abteilungsleiter ausgesprochenen,

zeitlich begrenzten Verbotes der Teilnahme am Sportbetrieb und den
Veranstaltungen des Vereins auf Antrag eines der Beteiligten Der Bescheid
über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen.

§5 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§6 Beiträge

1. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühr und evtl, andere Beiträge werden jährlich
durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgesetzt.

2. Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag im Voraus bis spätestens zum 15. Januar zu
entrichten. Die Beitragszahlung hat bargeldlos zu erfolgen.

§7 Stimmrecht und Wählbarkeit

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendeten 16 Lebensjahr.
2. Für Abstimmungen nach der Jugendordnung haben alle Mitglieder vom vollendeten

12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Stimmrecht.
3. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusieht, können an der Mitgliederversammlung,

den Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung als Gäste jederzeit
teilnehmen.

4. Gewählt werden können alle volljährigen und vollgeschäftsfähigen Mitglieder.

§8 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

a. die Mitgliederversammlung
b. der Mitarbeiterkreis
c. der Vorstand

§9 Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem

Jahr, und zwar innerhalb des ersten Quartals nach Ablauf des Kalenderjahres, statt.
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen auf

a. Beschluss des Gesamtvorstandes
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b. schriftlichen Antrag eines Viertels der stimmberechtigten Mitglieder an den
Vorsitzenden.

4. Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand in Textform, unter Angabe der
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen,
einzuberufen. Eine Einladung per E-Mail ist auch zulässig.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

6. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder gefasst.
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

7. Es werden nur JA- und NEIN-Stimmen gewertet.
Bei Stimmengleichheit erfolgt, nach vorheriger Aussprache, eine zweite Abstimmung.

8. Anträge können gestellt werden:
a. von den Mitgliedern
b. vom Vorstand
c. vom Mitarbeiterkreis
d. von den Abteilungen

9. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese mindestens 8 Tage vor
der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind.
Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt
werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder beschließt, den Antrag als Dringlichkeitsantrag in die
Tagesordnung aufzunehmen.

10. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Protokollführer
und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben ist.
Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen.

§10 Mitarbeiterkreis

1. Zum Mitarbeiterkreis gehören:
a. die Mitglieder des Vorstandes
b. die Abteilungsleiter
c. die Übungsleiter
d. die Gruppenleiter mit festen Aufgaben innerhalb der Abteilungen
e. Schieds- und Kampfrichter
f. Mitglieder, die in Fachgremien des Sports auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und

Bundesebene tätig sind

§11 Vorstand

1. Der Vorstand arbeitet
a. als geschäftsführender Vorstand:

bestehend aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem
Kassierer und dem Geschäftsführer.

b. als Gesamtvorstand:
stehend aus dem geschäftsführenden Vorstand, dem Schriftführer, den
Fachwarten, dem Jugendwart und den Beisitzern.

4



Satzung RV 09 Staubwolke Fischeln e.V.

2. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder von ihnen ist
allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis des Vereins darf der stellvertretende
Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden
ausüben.

3. Der Jugendwart und der Jugendsprecher werden in einer gesondert einberufenen
Versammlung von der Jugend des Vereins gewählt.

4. Die Vereinigung von zwei Vorstandsämtern in einer Person ist nicht zulässig.
5. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden vom Vorsitzenden

geleitet. Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei
Vorstandsmitglieder es beantragen.

6. Alle Mitglieder des Gesamtvorstandes haben das Recht, an den Sitzungen der
Fachabteilungen beratend teilzunehmen.

7. Der geschäftsführende Vorstand erledigt die laufenden Verwaltungsgeschäfte und
Aufgaben, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. Er
erledigt außerdem Aufgaben, deren Behandlung durch den Gesamtvorstand nicht
erforderlich sind. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden
Vorstandes zu informieren.

8. Amtierende Vorstandsmitglieder können während der Amtszeit bei grober
Vernachlässigung oder mangelhafter Führung des Vereinsamtes von der
Mitgliederversammlung abgewählt werden.

§12 Abteilungen

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im
Bedarfsfall durch Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet.

2. Die Abteilungen werden durch einen Abteilungsleiter oder seinen Stellvertreter
geleitet.

§13 Wahlen

1. Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter und Jugendleiter werden für die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis der Nachfolger
gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.
Der 1. und der 2.Vorsitzende dürfen nicht im selben Jahr gewählt werden.

2. Für jedes Geschäftsjahr werden jeweils zwei Kassenprüfer gewählt, die der
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht erstatten und bei ordnungsgemäßer
Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassierers beantragen.

§14 Ordnungen

1. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die
Verwendung der ihr zufließenden Mittel.

2. Zur Sicherstellung einer einwandfreien Vereinsführung kann die
Mitgliederversammlung Sport- und Verwaltungsordnungen beschließen.
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§15 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser
Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" stehen.

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es
a. der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von drei Viertel aller seiner Mitglieder

beschlossen hat, oder
b. von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich

gefordert wird.
3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer
Mehrheit von drei Viertel der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder
beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein
Vermögen zu gleichen Teilen an die gemeinnützigen Sportvereine in Krefeld-Fischeln.

5. Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes ausgeführt werden.

6. Mögliche Forderungen bei Auflösung des Vereins können nicht auf das
Privatvermögen der Mitglieder ausgedehnt werden.

7. Als Liquidatoren werden ein Vorstandsmitglied und ein weiteres Mitglied des Vereins
bestellt.

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Die bisherige Satzung wird damit aufgehoben.

Krefeld, den 16.02.2024
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